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Anrede 
Name RS Nr. 1476/2015 
Fachrichtung VP-I 
Straße Juli 2015 
PLZ, Ort 
 
 
 
 
 
Änderungen der Leistungspositionen und des Tarifs 
 
 
Sehr geehrte Frau Doktorin, sehr geehrter Herr Doktor! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Die Punkteanzahl  der Position 270a „Verbale Intervention “ wird von 55 auf 68,75 Punkte 

angehoben.  
 
2. Die Punkteanzahl  der Position 272a „Psychotherapeutische Sitzung “ wird von 75 auf 80 

Punkte angehoben . 
 
3. Die vorgeschriebene Mindestdauer  der Position 272b „Psychotherapeutische Sitzung “ 

wird von 60 Minuten auf 50 Minuten reduziert . 
 
4. Eine neue Zuschlagsposition  271d „Ersttestung “ zur Position 271b wird geschaffen. Die 

Positionstextierung und die Punktanzahl entnehmen Sie bitte der Beilage.  
 

5. Die gemeinsame Klarstellung der Pos. 271a bis 271c wurde um 271d ergänzt und adaptiert. 
Die Details dazu entnehmen Sie bitte der Beilage. 

 
 

Weiters möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Pos. 271b ab 01.Juli 2015 für die halbjähr-
liche Verlaufskontrolle auch für Ärzte für Allgemeinmedizin verrechenbar ist. 
 

Wir dürfen Sie – vorbehaltlich der Zustimmung der beschluss-
fassenden Organe der Kasse – über die nachfolgenden Ände-
rungen der Honorarordnung mit 01.Juli 2015 informieren. 

 

Ergeht an alle Vertragsfachärzte für Neurologie und für Neurologie und Psychiatrie  
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
 

 
Ärztekammer OÖ 
Adelheid Ortner-Kampel, ortner@aekooe.at, Tel. 0732/778371-219 

OÖGKK 
Gerald Dunzinger, gerald.dunzinger@ooegkk.at, Tel. 057807-104813 
 
Freundliche Grüße 
 
OÖ Gebietskrankenkasse 
 
  
 

  

Mag. Franz Kiesl, MPM   
Ressortdirektor   
 
 
Ärztekammer für Oberösterreich  
 
 
 

 

OMR Dr. Thomas Fiedler  Dr. Peter Niedermoser 
Kurienobmann niedergelassene Ärzte Präsident 
 
 
 

 

DDr. Peter Kendler MR Dr. Wolfgang Ziegler 
Fachgruppenvertreter Neurologie Kurienobmann-Stv. niedergelassene Ärzte 
   
   
   
 



Beilage 
 

 
1. Aufnahme der Zuschlagsposition 271d 

 
271d  Zuschlag zur Pos. 271b für ausführliche Erstt estung   € 18,71 
Verrechenbar von Fachärzten für Neurologie und Psychiatrie bzw. von Fachärzten für Psychiatrie und Neuro-
logie  
 
 
 
 
2. Adaptierung der Klarstellung zu den Pos. 271a - 271d 
 
Weiters gilt für Fachärzte bezüglich der Positionen 271a – 271d: 
Die Testverfahren sind vom Arzt persönlich zu interpretieren  sowie zu dokumentieren. Die Testunterlagen 
sind drei Jahre aufzubewahren und der Ärztekammer für OÖ bzw. der Kasse auf Verlangen zur Verfügung zu 
stellen.  
 

Limitierungsbestimmungen: 
Pro Behandlungsfall sind für die Positionen 271a-271c durchschnittlich 5,1 Punkte verrechenbar.  


